
 

 

Aktenzeichen: 12 O 327/20 
 
 

 

Verkündet am: 11.2.2021 
 
 
 
 

Bernhard, Justizbeschäftigte 
- als Urkundsbeamte/r der Geschäftsstelle - 

 

LANDGERICHT SAARBRÜCKEN 
 

URTEIL 
 

Im Namen des Volkes 
 

In dem Rechtsstreit 
 

  
                                         Kläger 

- Prozessbevollmächtigte: Andreas H. Paul Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Im Stei-
nigen Graben 28a, 63571 Gelnhausen-Hailer, Geschäfts-
zeichen:  - 

 
gegen 

 
Volkswagen AG,   

                                         Beklagte 

- Prozessbevollmächtigte:  

 
 
 
hat die 12. Zivilkammer des Landgerichts Saarbrücken 
auf die mündliche Verhandlung vom 4.2.2021 
durch den Richter Dr. Heffinger als Einzelrichter 
 

für  R e c h t  erkannt: 

1. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin  nebst Zinsen in Höhe 
von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 21.8.2020 Zug um Zug 
gegen Übergabe und Übereignung des Fahrzeugs der Marke Volkswagen des 
Typs Tiguan Sport & Style 2.0 TDI mit der FIN zu zah-
len. 

2. Die Beklagte wird verurteilt, den Kläger von den vorgerichtlichen Rechtsanwalts-
kosten des Herrn Rechtsanwalt Andreas H. Paul, Im Steinigen Graben 28a, 
63571 Gelnhausen, in Höhe von 1.474,89 freizustellen. 
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3. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

4. Die Kosten des Rechtsstreits tragen der Kläger zu 33 % und die Beklagte zu 
67 %. 

5. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar, für den Kläger jedoch nur gegen Sicherheits-
leistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags. Dem Kläger 
wird nachgelassen, die Vollstreckung gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 
Prozent des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrags abzuwenden, wenn 
nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 Prozent des 
jeweils zu vollstreckenden Betrags leistet. 

6. Der Streitwert für die Gerichtskosten und Verfahrensgebühren wird in Abände-
rung des Streitwertbeschlusses vom 4.2.2021 auf bis 45.000 Euro festgesetzt. 

 

Tatbestand 

Der Kläger nimmt die Beklagte im Rahmen des sog. Dieselabgasskandals in Anspruch. 

Der Kläger erwarb am 17.3.2015 vom  einen VW Tiguan 
Sport & Style 2.0 TDI als Neufahrzeug zu einem Kaufpreis von 42.035,01   

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Übergabe an den Kläger mit einem von der Beklagten 
hergestellten Motor vom Typ EA 189 Schadstoffnorm EU 5 ausgestattet. In der Motorsteu-
erung war eine Software zur Abgassteuerung installiert, die erkennt, ob das Fahrzeug in 
dem für die amtliche Bestimmung der Fahrzeugemissionen maßgeblichen Neuen Europäi-
schen Fahrzyklus (NEFZ) betrieben wird oder nicht. Das Kraftfahrt-Bundesamt sah in dieser 
Software eine unzulässige Abschalteinrichtung und ordnete mit bestandskräftigem Be-
scheid vom 14.10.2015 die Entfernung der entsprechenden Software sowie die Ergreifung 
geeigneter Maßnahmen zur Wiederherstellung der Vorschriftsmäßigkeit an und drohte da-
mit, andernfalls die Typgenehmigung ganz oder teilweise zu widerrufen oder zurückzuneh-
men. Die Beklagte entwickelte daraufhin eine Softwarelösung in Form eines Updates. 

Im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung wies das streitgegenständliche Fahrzeug 
eine Laufleistung von 53.800 km auf. 

Mit seiner am 29.7.2020 bei Gericht eingegangenen und der Beklagten am 20.8.2020 zu-
gestellten Klage verfolgt der Kläger gegen die Beklagte Schadensersatzansprüche aus De-
liktsrecht, insbesondere sittenwidriger Schädigung. Er behauptet, der Vorstand der Beklag-
ten i.S.d. § 31 BGB habe von dem Einbau und dem Einsatz der Motorsteuerungssoftware 
Kenntnis gehabt und dies sowie nachteilige Folgen für die Käufer aus Gewinnstreben zu-
mindest gebilligt. Er hätte den Kaufvertrag über das streitgegenständliche Fahrzeug bei 
Kenntnis der gesetzeswidrigen Software nicht geschlossen. Auch durch das von der Be-
klagten entwickelte Software-Update zur Entfernung der Abschalteinrichtung werde kein 
ordnungsgemäßer Zustand hergestellt. 

Die Kläger hat zunächst angekündigt zu beantragen,  

1. die Beklagte zu verurteilen, 36.584,54 Euro nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozent-
punkten über dem Basiszinssatz seit dem 17.3.2015 Zug um Zug gegen Über-
eignung und Übergabe des Fahrzeugs der Marke Volkswagen AG des Typs Ti-
guan Sport & Style 2.0 TDI mit der FIN  an die Klage-
partei zu zahlen; 
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2. die Beklagte zu verurteilen, die Klagepartei von den vorgerichtlichen Rechtsan-
waltskosten des Herrn Rechtsanwalt Andreas H. Paul, Im Steinigen Graben 28a, 
63571 Gelnhausen, in Höhe von 1.474,89 Euro nebst Zinsen hieraus in Höhe 
von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz freizustellen; 

3. festzustellen, dass sich die Beklagte mit der Annahme des in Klageantrag 1. be-
zeichneten Fahrzeugs in Annahmeverzug befindet; 

4. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klagepartei Schadensersatz 
zu zahlen für weitere Aufwendungen und Schäden, die aufgrund des Erwerbs 
und des Unterhalts des streitgegenständlichen Fahrzeugs entstanden sind und 
weiterhin entstehen werden; 

hilfsweise für den Fall des vollständigen Unterliegens mit dem Antrag zu 1, 

5. die Beklagte zu verurteilen, einen in das Ermessen des Gerichts zu stellen-
den Schadensersatz in Höhe von mindestens 6.923,53 Euro an die Klage-
partei zu zahlen; 

6. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klagepartei alle Schäden 
zu ersetzen, die dieser im Zusammenhang mit der unzulässigen Abschalt-
einrichtung zur Reduzierung des Stickoxidausstoßes entstanden sind und 
zukünftig entstehen werden. 

Der Kläger hat die Klage nach hinsichtlich des Feststellungsantrags zur Feststellung der 
Schadensersatzpflicht für weitere Aufwendungen und Schäden zurückgenommen und hin-
sichtlich der Differenz zwischen dem Nutzungsersatz zum Zeitpunkt der Klageeinreichung 
und demjenigen zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung die Erledigung des 
Rechtsstreits erklärt. 

Der Kläger beantragt nunmehr, 

1. die Beklagte zu verurteilen, 36.391,18 Euro nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozent-
punkten über dem Basiszinssatz seit dem 17.3.2015 Zug um Zug gegen Übereig-
nung und Übergabe des Fahrzeugs der Marke Volkswagen AG des Typs Tiguan 
Sport & Style 2.0 TDI mit der FIN an die Klagepartei zu 
zahlen; 

2. die Beklagte zu verurteilen, die Klagepartei von den vorgerichtlichen Rechtsanwalts-
kosten des Herrn Rechtsanwalt Andreas H. Paul, Im Steinigen Graben 28a, 63571 
Gelnhausen, in Höhe von 1.474,89 Euro nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 Pro-
zentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz freizustellen; 

3. festzustellen, dass sich die Beklagte mit der Annahme des in Klageantrag 1. be-
zeichneten Fahrzeugs in Annahmeverzug befindet; 

hilfsweise für den Fall des vollständigen Unterliegens mit dem Antrag zu 1, 

4. die Beklagte zu verurteilen, einen in das Ermessen des Gerichts zu stellen-
den Schadensersatz in Höhe von mindestens 6.923,53 Euro an die Klage-
partei zu zahlen; 

5. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klagepartei alle Schäden 
zu ersetzen, die dieser im Zusammenhang mit der unzulässigen Abschalt-
einrichtung zur Reduzierung des Stickoxidausstoßes entstanden sind und 
zukünftig entstehen werden. 
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Die Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen.  

Die Beklagte, die sich der Erledigungserklärung des Klägers unter Verwahrung gegen die 
Kostenlast anschließt, bestreitet das Vorliegen von Ansprüchen des Klägers und erhebt im 
Übrigen die Einrede der Verjährung. 

Auf die Einrede der Verjährung behauptet der Kläger zuletzt, eine etwaige Verjährung sei 
jedenfalls durch seinen Anschluss an die gegen die Beklagte gerichtete Musterfeststel-
lungsklage, der im Jahr 2018 erfolgt sei, gehemmt worden. 

Wegen der weiteren Einzelheiten das Sach- und Streitstandes wird auf die wechselseitigen 
Schriftsätze nebst Anlagen sowie das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 4.2.2021 
Bezug genommen. 

 
Entscheidungsgründe 

Die Klage hat überwiegend Erfolg. 

I. 

1. Dem Kläger steht gegen die Beklagte ein Anspruch auf Schadensersatz gemäß § 826 
BGB i.V.m. § 31 BGB analog in Bezug auf die Schäden zu, die aus der Installation der 
Motorsteuerungssoftware in den Motor des streitgegenständlichen Fahrzeugs resultie-
ren. Denn die Beklagte hat dem Kläger in einer gegen die guten Sitten verstoßenden 
Weise vorsätzlich Schaden zugefügt. 

a) Die Beklagte hat den Kläger dadurch geschädigt, dass sie einen Motor mit einer 
nach den späteren Feststellungen des Kraftfahrt-Bundesamtes unzulässigen Ab-
schalteinrichtung entwickelt und sodann die Fahrzeuge mit einer durch Täuschung 
des Kraftfahrt-Bundesamtes erschlichenen Typgenehmigung zwecks Weiterveräu-
ßerung an Endkunden in den Verkehr gebracht hat. Der Käufer eines Kraftfahr-
zeugs kann nämlich davon ausgehen, dass im Zeitpunkt des Erwerbs die notwen-
dige EG-Typgenehmigung nicht nur formal vorliegt, sondern auch davon, dass 
keine nachträgliche Rücknahme oder Änderung droht, weil die materiellen Voraus-
setzungen bereits bei Erteilung nicht vorgelegen haben (vgl. BGH, Urteile vom 
30.7.2020  VI ZR 367/19, NJW 2020, 2804 und vom 25.5.2020  VI ZR 252/19, 
NJW 2020, 1962; Saarl. OLG, Urteil vom 14.2.2020  2 U 128/19, juris, sowie die 
Nachweise bei OLG Köln, Urteil vom 24.3.2020  4 U 235/19, juris). 

b) Der bei dem Kläger entstandene Schaden folgt aus der Belastung mit der getroffe-
nen Kaufentscheidung und der damit eingegangenen Kaufpreiszahlungsverpflich-
tung, die sie nach allgemeiner Lebenserfahrung bei Kenntnis des Manipulations-
vorgangs nicht getroffen hätte (vgl. BGH, Urteil vom 25.5.2020  VI ZR 252/19, 
NJW 2020, 1962; Saarl. OLG aaO sowie die Nachweise bei OLG Köln, Urteil vom 
24.3.2020  4 U 235/19, juris). 

c) Das Verhalten der Beklagten verstieß auch gegen die guten Sitten (vgl. BGH, Ur-
teile vom 30.7.2020  VI ZR 367/19, juris und vom 25.5.2020  VI ZR 252/19, NJW 
2020, 1962; Kammer, zfs 2020, 198; Saarl. OLG aaO).  

d) Bei der Beklagten liegen auch die subjektiven Voraussetzungen für eine Haftung 
aus § 826 BGB i.V.m. § 31 BGB analog vor (vgl. BGH, Urteile vom 30.7.2020  VI 
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ZR 367/19, NJW 2020, 2804 und vom 25.5.2020  VI ZR 252/19, NJW 2020, 1962; 
Saarl. OLG aaO; Kammer aaO, jeweils m.w.N.). Dabei gilt auch im Streitfall der 
klägerische Vortrag nach § 138 Abs. 3 ZPO als zugestanden, nachdem die Be-
klagte den Vortrag zur Haftung aus § 31 BGB analog auch vorliegend nur unzu-
reichend bestritten hat (vgl. BGH aaO; Saarl. OLG aaO; Kammer aaO, jeweils 
m.w.N.). 

e) Der Geltendmachung des Anspruchs aus § 826 BGB i.V.m. § 31 BGB analog steht 
auch nicht die Einrede der Verjährung entgegen. Denn die Klageerhebung ist in 
unverjährter Zeit erfolgt (§ 204 Abs. 1 Nr. 1 BGB). 

aa) Der Kläger ist, wie er durch Vorlage eines entsprechenden Registerauszugs 
nachgewiesen hat, vor Ablauf des Jahres 2018 wirksam in das zur Musterfeststel-
lungsklage geführte Klageregister eingetragen worden. Die Verjährung war danach 
jedenfalls ab diesem Zeitpunkt nach § 204 Abs. 1 Nr. 1a BGB gehemmt. Zwar 
wurde das Musterfeststellungsklageverfahren gemäß Beschluss des Oberlandes-
gerichts Braunschweig vom 5.5.2020  4 MK 1/18  am 4.5.2020 durch Klagerück-
nahme beendet. Nach § 204 Abs. 2 Satz 1 BGB endet die Hemmung der Verjäh-
rung indes erst 6 Monate nach der Rücknahme, so dass die Klage, die der Beklag-
ten am 20.8.2020 zugestellt worden ist, jedenfalls noch in unverjährter Zeit erhoben 
wurde. 

bb) Wie die Kammer bereits entschieden hat und worauf hier vollumfänglich Bezug 
genommen wird, ist es der Klägerin auch nicht nach Treu und Glauben (§ 242 
BGB) verwehrt, sich auf die Hemmung der Verjährung nach § 204 Abs. 1 Nr. 1a 
i.V.m. Abs. 2 Satz 2 BGB zu berufen (Kammer, zfs 2020, 198). 

f) Damit steht dem Kläger gegen die Beklagte ein Anspruch auf Schadensersatz 
nach den Vorschriften der §§ 249 ff. BGB zu. Der Kläger ist insoweit zu stellen, wie 
er stünde, wenn ihm die Mangelhaftigkeit des Kraftfahrzeugs bzw. des Motors be-
kannt gewesen wäre. Da auch im vorliegenden Fall mangels anderer konkreter 
Anhaltspunkte davon auszugehen ist, dass der Kläger das Fahrzeug nicht erwor-
ben hätte, ist der Schadensersatzanspruch grundsätzlich gerichtet auf die Rück-
abwicklung des Kaufvertrages, wobei sich der Geschädigte etwaige aus dem 
Schadensfall erlangte Vorteile im Wege der Vorteilsausgleichung anrechnen las-
sen muss (vgl. BGH, Urteile vom 30.7.2020  VI ZR 354/19, NJW 2020, 2796 und 
vom 25.5.2020  VI ZR 252/19, NJW 2020, 1962; Saarl. OLG aaO). Dem Kläger 
steht danach ein Anspruch auf Rückzahlung des Kaufpreises Zug um Zug gegen 
Rückgabe und Rückübereignung des streitgegenständlichen Fahrzeugs zu. 

aa) Der Kläger muss sich im Wege der Vorteilsausgleichung die seinerseits ge-
zogenen Nutzungen mit einem Betrag von 9.045,93 
den in die Differenzrechnung einzustellenden Vorteilen gehört der Wert der von 
dem Geschädigten gezogenen Nutzungen (§ 100 BGB), da der Geschädigte auf-
grund des Kaufvertrages den Besitz an der Kaufsache und dadurch die Möglichkeit 
erhalten hat, sie zu nutzen (BGH, Urteil vom 31.3.2006  V ZR 51/05, BGHZ 167, 
108). 

bb) Für die Schätzung des für den Vorteilsausgleich maßgebenden Gebrauchsvor-
teils ist die sogenannte lineare Berechnungsmethode als geeignete Schätzgrund-
lage nach § 287 ZPO anerkannt (vgl. BGH, Urteile vom 25.5.2020  VI ZR 252/19, 
NJW 2020, 1962; und vom 31.3.2006  V ZR 51/05, BGHZ 167, 108; Beschluss 
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vom 9.12.2014  VIII ZR 196/14, Schaden-Praxis 2015, 277; für Fälle wie hier vgl. 
Saarl. OLG, Beschluss vom 20.5.2019  2 U 109/18, BeckRS 2019, 41411; OLG 
Celle, Urteil vom 20.11.2019  7 U 244/18, juris). Danach errechnet sich der Wert 
des für jeden gefahrenen Kilometer in Ansatz zu bringenden Nutzungswertersat-
zes für ein Neufahrzeug in der Weise, dass der Bruttokaufpreis ins Verhältnis zu 
der zu erwartenden Gesamtlaufleistung des Fahrzeugs gesetzt wird. In Bezug auf 
die im Zeitpunkt des Vertragsschlusses zu erwartende Gesamtlaufleistung ist da-
bei wiederum eine Schätzung nach § 287 ZPO vorzunehmen. Maßgeblich ist dabei 
die Fahrleistung, die das erworbene Fahrzeug nach den Vorstellungen bzw. dem 
mutmaßlichen Willen der Parteien bei Vertragsschluss erreichen sollte, wobei in 
diesem Zusammenhang eine Orientierung an der prognostizierten Gesamtlaufleis-
tung eines nach Marke, Typ und Motorleistung entsprechenden Fahrzeugs erfol-
gen kann. Hierbei kommt es nicht darauf an, welche Gesamtlaufleistung ein ent-
sprechendes Fahrzeug unter günstigen Bedingungen auf Grund der Art des Motors 
oder dessen Leistung im äußersten Fall erreichen kann. Vielmehr ist zu berück-
sichtigen, dass Fahrzeuge aus einer Vielzahl von Einzelteilen mit jeweils unter-
schiedlicher Lebensdauer bestehen, was mit zunehmender Nutzungsdauer zur 
Reparaturanfälligkeit führt, weshalb in der Regel allein schon wirtschaftliche Erwä-
gungen dazu führen, dass die tatsächliche Lebensdauer des Fahrzeugmotors nicht 
ausgeschöpft wird und nicht der Gesamtnutzungsdauer des Fahrzeugs entspricht. 
Unter Berücksichtigung dieser Umstände ist die Schätzung einer Gesamtfahrleis-
tung von 250.000 km zulässig (vgl. zu allem Saarl. OLG, Beschluss vom 20.5.2019 
aaO; ebenso OLG Koblenz, WM 2019, 1929; OLG Hamm, NJW-RR 2019, 1428; 
OLG Karlsruhe, Urteil vom 6.11.2019  13 U 37/19, juris; OLG Braunschweig, Urteil 
vom 20.8.2019  7 U 5/18; OLG Köln, Urteil vom 17.7.2019  16 U 199/18, juris). 

cc) Unter Berücksichtigung des anzurechnenden Gebrauchsvorteils von (Brutto-
kaufpreis 42.035,01 53.800 km : zu erwartende 
Restlaufleistung 250.000 km =) 9.045,93 ersatz-
anspruch in Höhe von (42.035,01 9.045,93 32.989,08  

2. Der Zinsausspruch folgt aus §§ 291, 288 Abs. 1 Satz 2 BGB. Dem Kläger steht dar-
über hinaus kein Anspruch auf Verzugszinsen zu (vgl. BGH, Urteil vom 25.5.2020  
VI ZR 252/19, NJW 2020, 1962 m.w.N.). Im vorgerichtlichen Aufforderungsschreiben 
vom 8.5.2020 ist bereits nicht erkennbar, in welcher Höhe der Kläger eine Forderung 
gegen die Beklagte geltend macht. Im Übrigen fehlt es auch an besonderen Gründen, 
die unter Abwägung der beiderseitigen Interessen der Parteien den sofortigen Ver-
zugseintritt ohne Mahnung ab dem Erwerbszeitpunkt rechtfertigen würden, § 286 
Abs. 2 Nr. 4 BGB (vgl. BGH, Urteil vom 30.7.2020  VI ZR 354/19, NJW 2020, 2796).  

3. Der Kläger kann nach § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB auch Freistellung von seinen vorge-
richtlichen Anwaltskosten unter Zugrundelegung des Gegenstandswertes verlangen, 
der der letztlich festgestellten oder unstreitig gewordenen Schadenshöhe entspricht. 
Dass der Geschädigte im Zeitpunkt der Beauftragung des Rechtsanwalts noch davon 
ausgehen durfte, seine Hauptforderung sei zu einem höheren als dem später festge-
stellten oder unstreitig gewordenen Betrag begründet, ist demgegenüber im Außen-
verhältnis zum Schädiger unerheblich (vgl. BGH, Urteil vom 5.12.2017  VI ZR 24/17, 
VersR 2018, 237 m.w.N.). Hiervon ausgehend bemisst sich der Gegenstandswert im 
Streitfall nach dem ausgeurteilten Schadensersatzbetrag, mithin unter Berücksichti-
gung des sich im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung ergebenden Vorteils-
ausgleichs (vgl. Kammer, zuletzt Urteil vom 13.3.2020 aaO m.w.N.). Danach kann der 
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Kläger grundsätzlich gemäß §§ 2, 13 RVG, Nrn. 2300, 7002, 7008 RVG VV aus einem 
Gegenstandswert von 32.989,08  Freistellung vonn vorgerichtlichen Anwaltskosten 
in Höhe von 1.219,40 235,49 1.474,89 -
langen. Verzugszinsen nach § 280 Abs. 1 und 2, § 286 Abs. 1, § 288 BGB auf den 
Betrag von 1.474,89 
Klägers dazu fehlt, dass er gegenüber seinen Prozessbevollmächtigten mit der Zah-
lung des entsprechenden Betrags in Verzug ist. 

4. Der Antrag auf Feststellung des Annahmeverzugs ist zulässig, aber unbegründet. Der 
Kläger hat zwar mit Rücksicht auf §§ 756, 765 ZPO ein Interesse an der Feststellung 
des Annahmeverzuges (BGH, st. Rspr.; vgl. nur BGH, Urteile vom 28.10.1987  VIII 
ZR 206/86, WM 1987, 1496, 1498; vom 19.4.2000  XII ZR 332/97, VersR 2001, 1003 
und vom 31.5.2000  XII ZR 41/98, WM 2000, 1965, 1967; Beschluss vom 8.5.2012 

 XI ZR 286/11, WM 2012, 1057). Die Beklagte befindet sich jedoch nicht in Annah-
meverzug gemäß § 293 BGB. Annahmeverzug setzt voraus, dass der Gläubiger dem 
Schuldner die Leistung, so wie sie geschuldet wird, anbietet (Grüneberg in: Palandt, 
79. Aufl. 2020, BGB, § 293 BGB, Rn. 9). Im vorgerichtlichen Schreiben der Prozess-
bevollmächtigten des Klägers fehlt es bereits an einem Angebot zur Übergabe und 
Übereignung des streitgegenständlichen Fahrzeugs. Aber auch durch die Klage 
wurde bei der Beklagten kein Annahmeverzug begründet. Der Eintritt des Annahme-
verzuges scheitert hier daran, dass der Kläger die Rückzahlung des Kaufpreises un-
ter Anrechnung eines Vorteilsausgleichs auf der Grundlage einer Laufleistung von 
400.000 km begehrt und damit durchgängig die Zahlung eines deutlich höheren Be-
trags verlangt, als er hätte beanspruchen können. Ein zur Begründung von Annah-
meverzug auf Seiten der Beklagten geeignetes Angebot ist unter diesen Umständen 
nicht gegeben (vgl. BGH, Urteil vom 25.5.2020  VI ZR 252/19, NJW 2020, 1962; 
OLG Koblenz, WM 2019, 1929 jeweils m.w.N.). 

5. Über die Hilfsanträge war wegen der (weitgehenden) Begründetheit des Hauptan-
trags zu Ziffer 1 nicht zu entscheiden. 

II. 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 91a Abs. 1, § 92 Abs. 1 Satz 1, § 269 Abs. 3 Satz 2 
ZPO.  

 für erledigt erklärt wurde, 
sind die Kosten nach § 91a Abs. 1 ZPO im Verhältnis des Obsiegens zum Unterliegen im 
streitigen Teil zu verteilen. Dies entspricht billigem Ermessen unter Berücksichtigung des 
Sach- und Streitstands zum Zeitpunkt der Erledigungserklärung. 

Daneben hat das Gericht maßgeblich berücksichtigt, dass der Kläger unberechtigte Ver-
zugszinsen geltend gemacht hat, die sich zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung auf 
etwa 9.000,00 en Hauptforde-
rung von 36.391,18 -
gigkeit im Rahmen der Kostenquote nach § 92 ZPO zu berücksichtigen (vgl. nur Prüt-
ting/Gehrlein/Schneider, ZPO, 11. Aufl., § 92 Rn. 35 mit Verweis auf BGH, Urteil vom 
9.11.1960  VIII ZR 222/59, MDR 1961, 141). Dabei kann offenbleiben, ob der Entschei-
dung des Saarländischen Oberlandesgerichts vom 15.2.2006  4 W 32/06, NJW-RR 2007, 
426 zu folgen ist, wonach der Zinsanspruch bei der Berechnung der beiderseitigen Obsie-
gens- und Unterliegensanteile nicht zu berücksichtigen sein soll, wenn der abgewiesene 
Zinsanspruch auf keiner eigenständigen Begründung beruht, sondern sich als notwendige 
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Folge der Klageabweisung hinsichtlich der Hauptforderung darstellt. Denn im Streitfall be-
ruht die Abweisung des Zinsanspruchs jedenfalls auf einer eigenständigen Begründung. 
Die geltend gemachten Zinsen waren danach im Rahmen des zur Bildung der Kosten-
quote erforderlichen fiktiven Streitwerts zu berücksichtigen. 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 708 Nr. 11, § 709 
Satz 1 und 2, § 711 ZPO. 

Die geänderte Streitwertfestsetzung beruht auf §§ 38, 45, 49 GKG i.V.m. §§ 3, 4 ZPO. Bei 
der ursprünglichen Streitwertfestsetzung wurde der zunächst angekündigte Antrag auf 
Feststellung weiterer Schäden für die Gerichtskosten und Verfahrensgebühren nicht be-
rücksichtigt. Dabei war zu beachten, dass der Wert des Feststellungsantrags vorliegend 
über das Rückabwicklungsinteresse hinausgeht. Die Kammer schätzt den Wert dieses 

eines Betrags für weitere noch nicht entstandene Aufwendungen und Schäden von 500,00 
-RR 2019, 1535), so dass sich 

unter Berücksichtigung des 20%-igen Abschlags für positive Feststellungsklagen (BGH, 
st. Rspr.; vgl. nur Beschlüsse vom 30.4.2008  III ZR 202/07, VersR 2009, 1381 und vom 
12.7.2012  VII ZR 134/11, NJW-RR 2012, 1107) ein Streitwert für die Gerichtskosten und 
Verfahrensgebühren von -
wertstufe bis 45.000,-  

 

Dr. Heffinger 
Richter 

  

 

 

 
Vorstehende Abschrift stimmt mit 
der Urschrift wörtlich überein. 

Saarbrücken, 11.02.2021 

Bernhard, Justizbeschäftigte 

als Urkundsbeamter/Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle des Landgerichts 
Dieses Schriftstück wurde elektronisch erstellt.  
Es ist nur mit Unterschrift, Gerichtssiegel oder mit qualifizierter elektronischer Signatur gültig. 




